
solchen Zustimmung wohl meistens nicht gesehen wer
den können, da sie im Zweifel nur unter wirtschaft
lichen, aber nicht unter rechtlichen Gesichtspunkten 
verstanden werden will.

Auch das Verhältnis des Wirtschaftsplanes zu Ver
fügungen, die auf Grund a n d e r e r  Gesetze ergangen 
sind, kann bedeutsam werden. Eine Bauerlaubnis kann 
auf Grund des neu erlassenen Wirtschaftsplanes zurück
genommen werden, wenn von ihr noch kein Gebrauch 
gemacht worden ist und der Wirtschaftsplan ihre Ver
sagung rechtfertigen würde; denn auch der Wirtschafts
plan ist eine Rechtsnorm, und sein Erlaß bedeutet eine 
Änderung der Rechtsordnung im Sinne des § 143 
Ziff.3 LVO.

Die Zurücknehmbarkeit oder Änderbarkeit von Ver
fügungen — sei es solchen, die auf Grund eines Wirt
schaftsplans erlassen sind, sei es solchen, die auf an
d e r e n  Gesetzen beruhen — regelt sich also auch im 
Wirtschaftsplanungsrechte nach allgemeinen Prinzipien; 
es wäre verfehlt, anzunehmen, daß etwa eine allgemeine 
Freiheit der Abänderung oder Zurücknahme von Pla
nungsverfügungen bestünde. Eine solche Freiheit wäre 
auch mit den Erfordernissen einer modernen Wirt
schaft, die doch nicht minder empfindlich ist als eine 
moderne Maschine, kaum zu vereinbaren. Dies ergibt 
sich übrigens auch daraus, daß der Entwurf des Pla
nungsgesetzes, der vom Amte für Wirtschaftsplanung 
selbst aufgestellt war und deshalb alle speziellen Be
dürfnisse dieses Amtes umfassend berücksichtigte, ohne 
sie mit den allgemeinen politischen und rechtlichen Not
wendigkeiten durchweg zu vereinbaren, es in § 4 Abs. 1 
Ziff. 7 erlaubte, eine Anzeigepflicht für solche einzelnen 
Planungsobjekte anzuordnen, deren Ausführung die 
räumliche und wirtschaftliche Ordnung des Landes 
wesentlich beeinflußt, und zwar zum Zwecke der „Über
prüfung und Eingliederung in die Gesamtplanung“. Hier 
schien die freie Berechtigung, eine Abänderung solcher 
einzelnen Planungsobjekte zu verlangen, selbstverständ
lich vorausgesetzt zu sein. Außerdem hatte das Pla
nungsamt nach § 4 Abs. 1 Ziff. 2 des Entwurfs die 
Kontrolle der Durchführung des Plans, und es durfte 
nach Ziff. 4 a. a. O. von allen Behörden und Rechtssub
jekten des öffentlichen Rechts sowie von allen Unter
nehmen, Betrieben usw. von Fall zu Fall oder laufend 
alle Maßnahmen fordern, die es zur Durchführung 
seiner Aufgaben benötigte. Dies hätte bedeutet, daß 
das Planungsamt Baugenehmigungen, Fluchtlinien- 
pläne, Enteignungsverordnungen, Genehmigungen von 
Verkehrslinien usw., Zulassungen zum Studium, Appro
bationen von Ärzten, kurz alles, was durch die sonstigen 
Behörden des Landes vorgenommen war, jederzeit nicht 
nur im Wirtschaftsplan oder seinen etwaigen Änderun
gen selbst, sondern noch einmal im Wege der Kontrolle 
der Ausführung des Planes hätte neu zur Diskussion 
stellen können. Wäre der Entwurf so Gesetz geworden, 
so wäre eine Fülle von Reibungen mit den anderen Ver
waltungsbehörden, auf die es dem Entwürfe auch an 
zahlreichen anderen Stellen nicht anzukommen schien, 
aber auch eine Fülle von gesetzgeberischen Abstim
mungen mit anderen Gesetzen unvermeidlich gewesen. 
Es wäre z. B. die Frage entstanden, ob das Planungs
amt seine Verfügungen direkt oder nur über die Fach
behörden an die Unternehmen, Betriebe usw.4) hätte 
richten müssen; es wäre eine zwar nur partielle, aber 
doch einen sehr wichtigen Ausschnitt betreffende beson
dere Kommunalaufsicht geschaffen worden usw. Auch 
sonst wäre das normale Funktionieren der verschiede
nen Behörden neben dem Planungsamte und mit diesem 
zusammen erheblich gestört worden; denn das Pla
nungsamt würde eine reichlich umfassende Kompetenz 
erhalten haben, in den Zuständigkeitsbereich der 
übrigen .Fachbehörden — sei es unmittelbar, sei es 
durch ein diese Fachbehörden bindendes Verlangen — 
hineinzuregieren. Diese Bestimmungen aber sind in das 
Gesetz nicht aufgenommen, woraus sich gleichfalls er
gibt, daß nunmehr auf dem Gebiet der Wirtschafts
planung die allgemeinen, in der LVO festgelegten Grund- *)

*) übrigens dürften die Vorschriften der LVO über die Partei
fähigkeit im Bereich der Wirtschaftsplanung u. U. nicht ge
nügen, da Adressat der Durchführungsverfilgungen oft ein Be
trieb usw. sein wird, der nicht rechtsfähig und auch kein nicht
rechtsfähiger Verein ist. Hier wird aber wohl eine sinngemäße 
Anwendung des § 77 LVO genügen und eine Gesetzesänderung 
nicht erforderlich sein.

satze über die Zurücknahme oder Abänderung von Ver
fügungen und auch über Dienst- und Kommunalaufsicht 
usw. gelten. Nach dem Wortlaut des Gesetzes, vor allem 
nach dessen §§ 3 und 4 kann sich auch das Mit- und 
Nebeneinander des Planungsamtes mit den verschiede
nen sonstigen Behörden jetzt nur in den normalen, 
klaren und bewährten Bahnen der Anwendung des gel
tenden allgemeinen Verwaltungsrechts vollziehen, und 
das will sehr viel sagen, da es in der Natur der Wirt
schaftsplanung selbst liegt, daß sachliche Gegensätze 
gerade auf diesem großen und wichtigen Gebiete nicht 
selten sein können.

4. E n t s c h ä d i g u n g ,  V o r t e i l s a u s g l e i c h  
u s w .

Der wirtschaftlichen, auch der ausgesprochen tech
nischen und betriebswirtschaftlichen Fähigkeit der den 
Wirtschaftsplan durchführenden Behörden wird vom 
WP1G außerordentlich viel anvertraut. Eine Kontrolle 
findet ihre Tätigkeit einerseits durch die Verwaltungs
gerichtsbarkeit, soweit diese bei freiem Ermessen nach 
§ 126 Abs. 2 Ziff. 1 LVO und den hier angedeuteten 
neuen Problemstellungen in Frage kommt, andererseits 
durch die Dienstaufsichtsbehörde, die aber, da die Plan
durchführung in Händen von Ministerien liegt, keine 
große Bedeutung hat, und endlich in der parlamen
tarischen Abhängigkeit der Regierung. Hier zeigt sich 
wieder, wie richtig es ist, daß der Wirtschaftsausschuß 
des Landtages am Zustandekommen des Wirtschafts
planes mitbeteiligt ist; er ist auf diese Weise auch leich
ter in der Lage, die Durchführung des Planes im ein
zelnen zu kontrollieren, also die parlamentarische Ab
hängigkeit der Regierung auf diesem Gebiete überhaupt 
erst effektiv zu machen. Daß aber neben dem Parlament 
auch die beteiligten Wirtschaftskreise selbst einschließ
lich der Gewerkschaften und Verbraucher bei den Aus
führungsmaßnahmen mindestens beratend mitbeteiligt 
sein sollten, daß man sich auch der Mitarbeit einzelner 
Sachverständiger bedienen sollte, versteht sich von 
selbst, nachdem die polizeistaatliche Vorstellung, daß 
eigentlich nur die Regierung das wahre Wohl jedes Ein
zelnen kenne, doch wohl allgemein nicht mehr für rich
tig gehalten wird. Trotzdem wird das Problem der Ent
schädigung eine große Rolle spielen.

Der Entwurf des WP1G sah in § 8 Satz 2 und 3 
folgendes vor: „Für die Erfüllung der auf Grund dieses 
Gesetzes geschuldeten Pflichten wird eine Entschädi
gung nicht gewährt. Das gleiche gilt für Schäden und 
Nachteile, die sich sonst aus der Durchführung dieses 
Gesetzes ergeben.“ Das Gesetz hat diese Regelung 
nicht übernommen, sondern in § 7 Abs. 3 bestimmt:

„Für die Erfüllung der auf Grund dieses Gesetzes 
sich ergebenden Verpflichtungen kann durch das 
Amt für Landes- und Wirtschaftsplanung eine Ent
schädigung gewährt werden. Das gilt nicht für 
Schäden und Nachteile, die sich sonst aus der Durch
führung dieses Gesetzes ergeben. Die Haftung für 
Amtspflichtverletzungen bleibt unberührt.“

Es liegt auf der Hand, daß diese Bestimmung das 
Gebiet der Entschädigungen für Maßnahmen auf Grund 
der Wirtschaftsplanung noch nicht erschöpfend regelt. 
Zwei Fragen scheinen mir hier vor allem bedeutsam zu 
sein:

Es wird Planungsmaßnahmen geben, bei denen 
ein Ausgleich von Schäden und Vorteilen oder eine son
stige finanzielle Auseinandersetzung zwischen mehreren 
der Planung unterworfenen Rechtssubjekten in Be
tracht kommt, z. B. wenn aus Planungsmaßnahmen der 
eine den Vorteil zu Lasten des anderen hat, wie es bei 
Eigentumsübertragungen oder bei Inanspruchnahme 
zum Gebrauch von Produktions- und Transportmitteln 
usw. der Fall ist. Ähnliches kann gelten, wenn Produk
tionsverfahren eines Unternehmens zur Anwendung 
durch andere in Anspruch genommen werden, weil hier
für billigerweise eine Entschädigung durch diejenigen, 
die von dem billigeren oder besseren Produktionsverfah
ren Gebrauch machen, zu gewähren ist. Auch bei Zu
sammenschlüssen, z. B. zu Liefergemeinschaften oder 
zur Herstellung eines Produktes durch mehrere Unter
nehmer, die in verschiedenen Produktionsstufen arbei
ten oder verschiedene Teile herstellen, können Ausein
andersetzungen zwischen privaten Rechtssubjekten nötig
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